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• Die Foliensammlung spiegelt den Inhalt des 
Vortrags nur sehr unvollständig wieder und ist 
daher nur sehr bedingt informativ! 



Sind wir hilflose Helfer? 

Nein! 

Wir haben spezifische 

Kenntnisse und Fähigkeiten entwickelt: 

 

• Präventionskultur 

• Reaktionskompetenz 



DGPPN-Leitlinie 2009 



Präventionskultur 

• Ebene der Politik 

• Ebene der Einrichtung 

• Ebene des Teams 
– Empfangskultur 

– Risikomanagement/Früherkennung 

– Kommunikationstechniken 

– Dialogkultur 

– Soziale Norm gegen Gewalt 

– Deeskalationstechniken 

 

 

 





Faktoren, die das Gewaltrisiko bei Psychosen erhöhen (OR)  
(Witt et al. 2013) 

• Vorgeschichte Gewalttat   21.4 

• Psychopathie     17.4 

• Anamnese Polytox   10.3 

• Non-Adhärenz mit psychol. Therapien      6.7 

• Opfer v. Gewalt als Erwachsener    6.1 

• Vorgeschichte Haft     4.5 

• Schlechte Impulskontrolle     3.3 

• Kürzl. Alkohol-/Drogenmissbrauch    2.9 

• Fehlende Krankheitseinsicht     2.7 

• Non-Adhärenz mit Medikation    2.0 

• Anamnese sexueller  Missbrauch    1.9 

• Anamnese Suizidversuch     1.6 

• Verfolgungswahn      1.6 

• Männlich        1.6 

• Höhere PANSS Scores     1.5 

• Nicht weiß (Ethnie)     1.4 

• Anamnese Cannabis     1.3 

• Mehr Halluzinationen     1.2 

• arbeitslos      1.1 

• Scheidung der Eltern     0.7 

 



Präventionskultur 

• Ebene der Politik 

• Ebene der Einrichtung 

• Ebene des Teams 
– Empfangskultur 

– Risikomanagement/Früherkennung 

– Kommunikationstechniken 

– Dialogkultur 

– Soziale Norm gegen Gewalt 

– Deeskalationstechniken 

 

 

 



Pro Dema 4 Stufen- Deeskalationskonzept 



Reaktionskompetenz 

• Übersichtliche Architektur 
• Personalausstattung 
• Notrufanlagen 
• Videoüberwachung (?!) 
• Leitlinien 
• Teamzusammenhalt 
• Schulung verbale Deeskalation 
• Schulung Selbstverteidigungstechniken 
• Schulung Überwältigungstechniken 
• Halte- und Sicherungstechniken 
• Rechtliche Mittel (?) 
• Nachsorge 

 



Bewältigung 



Uns bleibt ein Grundproblem… 



 

(Psych KHG BaWü) 
Unterbringungsbedürftig ist, wer infolge einer 
psychischen Störung nach §1 Nummer 1 sein Leben 
oder seine Gesundheit erheblich gefährdet oder eine 
erhebliche gegenwärtige Gefahr für die Rechtsgüter 
anderer darstellt… 



Unterbringungsbedürftig ist, wer infolge einer  
vorübergehend oder dauerhaft nicht gegebenen 
Fähigkeit, sein Handeln selbst aus freiem Willen zu 
bestimmen, sein Leben oder seine Gesundheit 
erheblich gefährdet oder eine erhebliche 
gegenwärtige Gefahr für die Rechtsgüter anderer 
darstellt… 
 

Wie könnte eine Psychiatrie auf dieser 
Gesetzesgrundlage aussehen? 


